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gen. Dazu sind die zweckmäßigsten For
men und Methoden zu entwickeln, zu 
vervollkommnen und durchzusetzen.

6. die Durchsetzung der Bestimmungen des 
Gesundhedts- und Arbeitsschutzes sowie 
Brandschutzes.

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind 
Angehörige der Arbeitseinsatzbetriebe ein
zusetzen. Sie müssen neben ihrer fachlichen 
Befähigung physisch und psychisch geeig
net sein, mit Strafgefangenen zu arbeiten, 
und die Gewähr dafür bieten, einen wirk
samen Beitrag bei der Erziehung Strafge
fangener zu leisten. Die Betriebsangehöri
gen sind verpflichtet, dieses Gesetz und die 
zu seiner Durchführung erlassenen Bestim
mungen einzuhalten. Ihre besonderen 
Rechte und Pflichten sind in Übereinstim
mung mit den Leitern der Strafvollzugs
einrichtungen und Jugendhäuser durch die 
Leiter der Arbeitseinsatzbetriebe festzule
gen.

Anmerkung: Vgl. §21 der l.DB zum StVG 
(Reg.-Nr. З.1.).

§26
Staatsbürgerliche Erziehung 
und allgemeine Bildung
(1) Die Maßnahmen der staatsbürgerlichen 
Erziehung und allgemeinen Bildung sind 
vor allem auf die Erziehung der Strafge
fangenen zu einer den Grundsätzen des 
Zusammenlebens der Bürger in der sozia
listischen Gesellschaft entsprechenden ver
antwortungsbewußten Gestaltung ihres Le
bens sowie auf die Erhöhung des Bildungs
und Kulturniveaus, zu richten.
(2) In Verbindung mit der Erziehung durch 
gesellschaftlich nützliche Arbeit und unter 
Berücksichtigung der im Erziehungspro
gramm enthaltenen Festlegungen sind 
Maßnahmen zur staatsbürgerlichen Schu
lung und zur kulturellen Erziehung und 
Bildung durchzuführen. Die hauptsächlich
sten Formen und Methoden der staatsbür
gerlichen Schulung sind Vorträge, politisch 
aktuelle Gespräche, Informationen zu aktu
ellen Ereignissen und differenzierte Aus
sprachen. Ihre Gestaltung ist durch geeig
nete Literatur, Presseerzeugnisse, Filme 
und den Empfang von Rundfunk- und 
Fernsehsendungen wirksam zu unterstüt
zen.
(3) In Abhängigkeit vom Bildungsstand 
werden zur Erhöhung des Bildungsniveaus

und zur Förderung der Wiedereingliede
rung Maßnahmen der allgemeinen Bildung 
durchgeführt. Für alle während der Zeit 
des Strafvollzuges erreichten Qualifikatio
nen sind Nachweise durch die aus- und 
weiterbildenden Institutionen auszustellen. 
Aus ihnen darf nicht ersichtlich sein, daß 
diese Qualifikationen während des Vollzu
ges der Strafe mit Freiheitsentzug erwor
ben wurden.
(4) Zur Unterstützung der positiven Per
sönlichkeitsentwicklung der Strafgefange
nen sind im Rahmen der Ausgestaltung der 
arbeitsfreien Zeit Maßnahmen der kultu
rellen Erziehung, insbesondere der Selbst
betätigung, und sportliche Übungen durch
zuführen. Besonders zu fördern ist das Le
sen von Büchern aus den Bibliotheken der 
Strafvollzugseinrichtungen und Jugendhäu
ser.
(5) Mit Strafgefangenen, die nicht Staats
bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik sind, werden differenzierte kultu
rell-erzieherische Maßnahmen durchge
führt.

Anmerkung: Vgl. §§22—26 der l.DB zum 
StVG (Reg.-Nr. З.1.).

§27
Erziehung zu Ordnung und Disziplin
(1) Mit der Durchsetzung einer für die Si
cherheit und das Leben in der Gemein
schaft notwendigen straffen Ordnung ist 
die Erziehung der Strafgefangenen zur Dis
ziplin und die Gewöhnung an bewußte 
Pflichterfüllung zu fördern.
(2) In Hausordnungen sind die Pflichten 
der Strafgefangenen, die Verhaltensregeln 
gegenüber den Strafvollzugsangehörigen, 
anderen an der Erziehung und Beaufsichti
gung mitwirkenden Personen, die Bestim
mungen für den allgemeinen Tagesablauf 
sowie für das Verhalten untereinander fest
zulegen. Die Hausordnungen müssen den 
Strafgefangenen ständig zugänglich sein.
(3) Den Strafgefangenen sind ihre Rechte 
und Pflichten, die Ondnungs- und Verhal
tensregeln einschließlich der Regelungen 
für den festgelegten Tagesablauf sowie die 
Bestimmungen über Anerkennungen, Diszi
plinarmaßnahmen und mögliche Siche
rungsmaßnahmen während der Aufnahme 
im Strafvollzug bekanntzugeben und zu er
läutern.
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